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Dachdeckerhandwerk erstmals im 
Vorstand der BG BAU vertreten 
 
Köln, den 21. Oktober 2011 
 
Das Ergebnis der allgemeinen Sozialversi-
cherungswahlen bei der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft (BG BAU) steht 
fest. Der neue Vorstand der BG BAU, be-
stehend aus jeweils zwölf Vertretern der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wählte 
am 14. Oktober 2011 seine beiden neuen 
Vorsitzenden. Künftig werden Carl-Ludwig 
Schumacher, Bauunternehmer aus Wol-
fenbüttel, für die Arbeitgeberseite und 
Dieter Lasar von der Industriegewerk-
schaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) für 
die Seite der Arbeitnehmer an der Spitze 
des Vorstandes einer der größten Berufs-
genossenschaften Deutschlands stehen. 
Die BG BAU betreut über 500.000 Mit-
gliedsunternehmen mit 2,6 Millionen Ver-
sicherten. 
 
Auch das Dachdeckerhandwerk ist erst-
mals im Vorstand der BG Bau vertreten: A. 
Ewald Kreuzer, Landesinnungsmeister des 
bayerischen Dachdeckerhandwerks, wur-
de neu in den Vorstand gewählt. Als Stell-
vertreter wurde ZVDH-Vizepräsident 
André Büschkes in den Vorstand gewählt. 
In der Vertreterversammlung der BG BAU 
sind die Dachdeckerinteressen durch drei 
ordentliche Mitglieder, nämlich HGF Ul-
rich Marx, Rüdiger Thaler (ab 12/2011) ,  
Geschäftsführer der Dachdecker- Landes-
innung Berlin sowie Walter Wohlert, 
Hauptgeschäftsführer des Innungsver-
bands Hamburg, vertreten. Klaus Götze, 
Inhaber eines Mannheimer Dachdecker- 
 

 
unternehmens, ist stellvertretendes Mit-
glied in der Vertreterversammlung.  
 
Vertreterversammlung und Vorstand der 
BG BAU - je zur Hälfte mit Vertretern der 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetzt - 
steuern die Arbeit der BG BAU. So be-
schließt die Vertreterversammlung über 
die Satzung, den Haushalt und den Ge-
fahrtarif, der die Risiken in den Gewerbe-
zweigen am Bau für die Beitragserhebung 
einschätzt. Zudem erlässt die Vertreter-
versammlung Unfallverhütungsvorschrif-
ten und wählt den Vorstand. Der Vorstand 
bestimmt die Richtlinien der BG BAU.  
 
Die wichtigste Aufgabe der BG BAU be-
steht darin, ein möglichst unfallfreies Ar-
beiten zu ermöglichen und dafür Sorge zu 
tragen, dass Berufskrankheiten und Ge-
sundheitsgefahren, die mit der Arbeit zu-
sammenhängen, gar nicht erst entstehen. 
Deshalb berät und schult die BG BAU im 
Rahmen ihrer Präventionsarbeit Unter-
nehmer und Versicherte entsprechend. 
Kommt es trotzdem zu einem Arbeitsun-
fall oder wird eine Berufskrankheit aner-
kannt, wirkt die BG BAU mit allen geeigne-
ten Mitteln darauf hin, dass die Versicher-
ten an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz 
trotz eventueller Einschränkungen wieder 
eingesetzt werden können. Sollte das 
nicht möglich sein, kümmert sich die BG 
BAU um Alternativen. Wer nach einem 
Unfall dauerhaft um mindestens 20 Pro-
zent erwerbsgemindert bleibt, hat An-
spruch auf eine Rente. Hat ein Unfall oder 
eine Berufskrankheit zum Tode geführt, 
erhalten die Hinterbliebenen eine Hinter-
bliebenenversorgung. 
 
 


